
 
 
 
 
Liebefeld, 15.06.2011 
 
 
Vernehmlassung zu einer Änderung des Artikels 24c Absatz 2 des Raumplanungsgesetzes 
Stellungnahme der Nationalen Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung NIKE 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung NIKE – eine Plattform von 
35 Mitgliederorganisationen, denen ca. 60 000 Mitglieder angehören – setzt sich intensiv mit dem 
schweizerischen kulturellen Erbe und dessen Erhaltung auseinander. Gerne nehmen wir die 
Gelegenheit wahr, Ihnen unsere Stellungnahme zu unterbreiten. 
 
Die vorgeschlagene Änderung des Artikels 24c Absatz 2 des Raumplanungsgesetz sieht eine 
Lockerung der bisher geltenden Bestimmungen zur Erneuerung von Wohnbauten ausserhalb der 
Bauzonen vor. 
 
Die NIKE lehnt eine solche Änderung aus folgenden Gründen ab:  

- Das charakteristische Landschaftsbild gewisser Regionen (bspw. Streusiedlungen) wird durch 
eine solche Lockerung gefährdet. 

- Nichtbaugebiete dürfen nicht durch die Hintertüre zu «Mini-Bauzonen» mutieren. Die klare 
Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet muss ein zentrales Anliegen der Raumplanung 
bleiben. Deshalb dürfen die Bestimmungen für die ausserhalb der festgelegten Bauzonen 
zulässigen landwirtschaftlichen und standortgebundenen Bauten nicht gelockert werden. 

- Im Gegenteil: Die stark voranschreitende Zersiedlung muss gestoppt und für eine 
haushälterische Bodennutzung gesorgt werden. 

- Ein intaktes Landschaftsbild ist einmalig, hat eine identitätsstiftende Funktion, stellt einen 
wesentlichen kulturellen Wert dar und bedeutet Heimat schlechthin. Nicht zuletzt für den 
Tourismus bildet eine intakte Landschaft eine wesentliche Ressource. 

 
Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Anliegen entgegen bringen, und bitten Sie, 
unsere Stellungnahme eingehend zu prüfen.  
 
Freundliche Grüsse 

  
Dr. Hans Widmer, alt Nationalrat Dr. Cordula M. Kessler 
Präsident des Vereins NIKE Leiterin der NIKE 
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